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1. Allgemeines
Beim Erwerb eines Hausgrund-
stücks oder einer Eigentums-
wohnung vom Bauträger ent-
steht häufig der Wunsch, Son-
derleistungen oder Leistungs-
änderungen zu vereinbaren.
Stehen solche Sonderwünsche
bereits beim Abschluss des Ver-
trages fest, so sind diese mit zu
beurkunden.

Anderenfalls droht die Formun-
wirksamkeit des Vertrages im
Ganzen wegen der fehlenden Be-
urkundung der Gesamtabreden
der Vertragsparteien. Häufig
entstehen Sonderwünsche aber
erst während der Bauphase,
nachdem der Bauträgervertrag
beurkundet ist. Grundsätzlich

besteht zunächst kein Anspruch
auf die Berücksichtigung von
Sonderwünschen, sofern der
Bauträgervertrag eine entspre-
chende Verpflichtung des Bau-
trägers nicht enthält. Oft ist sie
aber nach § 242 BGB aus dem
Grundsatz von Treu und Glauben
herleitbar. Berücksichtigt wer-
den muss aber, dass der Bauträ-
ger auch nicht verpflichtet sein
kann, den veränderten Erfül-
lungsanspruch zu übernehmen,
wenn sich dadurch die Gefahr
und das Gewährleistungsrisiko
für den Bauträger verändern.

2. Nachträgliche Änderungen
Bei nachträglichen Änderungen
stellt sich die Frage, ob solche
ebenfalls beurkundungspflich-

tig sind. Dies ist zu verneinen,
wenn die Auflassung im Kauf-
vertrag schon mit beurkundet
ist (BGH NJW 96, 452). Ist die
Auflassung nicht mit beurkun-
det, kann der Sonderwunsch be-
urkundungsbedürftig sein.
Erleichterungen können gelten,
wenn nur unvorhergesehen auf-
getretene Schwierigkeiten be-
seitigt werden oder wesentliche
Veränderungen nicht entstehen.

3. Auswirkungen
Die Vereinbarung über den Son-
derwunsch hat erhebliche Aus-
wirkungen. Der vereinbarte Lei-
stungsumfang ändert sich.
Wenn Bürgschaften gestellt
sind, müssen diese angepasst
werden.

Die Eigentumsumschreibung
kann von der Zahlung der geän-
derten Vertragssumme abhän-
gig sein. Der Bauträger schul-
det Gewährleistung schließlich

nach den Bestimmungen des
geschlossenen Bauträgerver-
trages für die geänderte Leis-
tung.

4. Eigenleistungen
Eigenleistungen können teil-
weise nur schwierig vereinbart
werden. Insbesondere gilt dies
beim Verkauf einer Eigentums-
wohnung.
Hier muss beachtet werden,
dass der Bauträger gegenüber
allen Erwerbern seine Leistun-
gen so erfüllen muss, dass das
Gemeinschaftseigentum nicht
mängelbehaftet ist. Eigenlei-
stungen Einzelner dürfen sich
daher nicht nachteilig auf das
Gemeinschaftseigentum aus-
wirken.

Bei der Feststellung von Män-
gelursachen können sich hier
erhebliche Abgrenzungsschwie-
rigkeiten ergeben (OLG Celle
BauR 98, 802).
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Bauträgervertrag:
Sonderwünsche des Erwerbers

Besuchen Sie unseren ImmoShop!

„Bürger“ 126

Montag bis Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr geöffnet
Freitag 14.00 – 17.00 Uhr Energieberatung


